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Ablesung an Standgläsern.
Die „Umschau" veröffentlichte in der Nr. 1Z dieses Jahr­

ganges eine der Zeitschrift für Spiritus-Industrie entnomme- 
nen Mittheilung „Ueber die Ablesung an den Spiritus-Sam- 
melgefäßen", nach welcher die Anzeige des Standglases wesent­
lich hinter dem wirklichen Inhalt des Sammelgesäßes 
zurückblieb.

Dieselbe Wahrnehmung kann man bei dem für Essigfa- 
briken vorzunehmenden Denaturirungen von Branntwein in 
vielleicht noch größerem Maße machen.

Bei derartigen Denaturirungen müssen die Gesäße, in 
welchem die Vermischung des Branntweins mit dem Wasser 
und Essig vorgenommen werden soll, entweder leer oder doch 
nur mit Wasser gefüllt sein. Zur Abkürzung des Denatu- 
rirungsgeschästes ist nun das Gesäß meistens ' bereits mit 
Wasser gefüllt. Wird nun der Branntwein und der Essig 
zugeführt, so findet eine innige Vermischung ohne weiteres- 
nicht statt, das Wasser, weil spezifisch schwerer, bleibt unten 
und der hochgradige Branntwein, meistens 95 oder 96" öliger 
lagert sich über demselben. Das Wasser wird nun zwar 
durch die am Boden des Gefäßes befindliche Oeffnung in das 
Standglns gedrückt, erreicht aber hier nicht den Spiegel der 
Mischung im Gefäße se.bst.

Zuerst machte Schreiber dieses diese Wahrnehmung bei 
der Denaturirung Lon Branntwein in einem hohen aber ver- 
hältmäßig engen Gefäß. Der Spiegel im Denaturirnngs- 
gefäß stand mehrere Centimeter höher wie im Standglas. 
Zuerst wurde angenommen, daß die Zuflußöffnung zum 
Staudglas durch irgend einen fremden Kürzer verstopft wor­
den sei. Es wurde deshalb die in dem Standglas, das einen 
Abslußhahn nicht hptte, befindliche Flüssigkeit durch Luft­
druck in das Gefäß zurückgedrängt. Beim Aufhören des Luft­
drucks schoß die Flüssigkeit zwar augenblicklich aus dem 
Standglas heraus, nahm aber alsbald den früheren Stand 
wieder ein. Eine Verstopfung konnte also nicht vorliegen und 
mußte der Grund für die Abweichung anderswo gesucht wer­

den. Es wurde hierauf eine innige Vermischung des Brannt­
weins, Wassers und Essigs vorgenommen durch andauerndes 
heftiges Umrühren, das Standglas auf die vorbezeichnete 
Weise wieder entleert und nun zeigte sich Uebereinstimmung 
zwischen Denatnrirnngsgefäß und Standglas.

Hiernach dürfte sich bei Denaturirungen mit Essig und 
Wasser empfehlen, nach Vermischung der Flüssigkeit das Stand­
glas durch Luftdruck oder Heber zu entleeren, falls nicht die 
Entleerung, was noch zweckmäßiger ist, durch einen an dem 
unteren Theil des Standglases befindlichen Abzugshahn er­
folgen kann. Denn nur auf diese Weise kann mit Sicherheit 
der Inhalt des Gefäßes am Standglas abgelesen werden.

L.

Versteuerung des Vcrbrauchszuckers durch Raffinerien 
und Fabriken.

Unterm 15. v. Mts. haben 57 Raffinerien nnd Konsum­
zuckerfabriken folgendes Rundschreiben erlassen:

„Wir beehren uns, unsern verehrlichen Abnehmern hier­
durch die ergebenste Mittheilung zu machen, daß mit Jnkraft- 
tretung des neuen Znckersteuergesetzes aller dem inländischen 
Konsum zugeiührte Zucker der Verbrauchsabgabe von Mk. 12 
per 100 ÜA unterliegt. Es bedarf wohl nur eines Hin­
weises auf die nothwendige steueramtliche Abfertigung mit 
den zugehörigen umständlichen Kontrolmaßnahmen um die 
Schwierigkeiten, welche dadurch dem allgemeinen Geschäfts­
leben erwachsen, erkennen zu lassen. Es steigern sich diese 
Weitlüustigkeiten in ganz besonderer Weise, in je kleineren 
Quantitäten und in je verschiedenartigeren Qualitäten der 
Zucker aus dem Fabrikbetrieb in den Jnlandverkehr überge­
führt wird.

Diese Schwierigkeiten lassen es im gemeinschaftlichen In­
teresse der Abnehmer wie der Fabrikanten als dringend 
wünschenswert!), ja nothwendig erscheinen, daß der Händler die 
gekaufte Jnlandswaare mit der Verbrauchsabgabe belastet em­
pfängt, und da eine einheitliche Behandlung der Verkaufs-


